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 Veröffentlicht am 25.09.2002

Norm

ARB 1994 Art13

VersVG §23

Rechtssatz

Die Obliegenheit einen nach Abschluss des Versicherungsvertrages eingetretenen, für die Übernahme der Gefahr

erheblichen Umstand dem Versicherer längstens innerhalb eines Monats anzuzeigen, besteht unabhängig davon, ob

dann letztendlich der angezeigte Umstand zu einer Tariferhöhung führt oder nicht.
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